
IN DIESER AUSGABE:
• Entwicklungen im Steuerbereich
• Weitsicht und Flexibilität für Vermögen

NEWSLETTER November 2024

Die Europäische Union, wie sie sich heute zeigt, ist nicht mit je-
nem Europa vergleichbar, das die Gründerväter einst anstrebten: 
ein Staatenbund freier Mitgliedsländer, die von Deregulierung 
und einer freien Marktwirtschaft in einem gemeinsamen Bin-
nenmarkt profitieren und in eine Gemeinschaft integriert wer-
den sollten. Stattdessen haben sich der Staatenbund 
und deren Mitglieder in Richtung technokrati-
scher Gebilde entwickelt, die von einem Gewirr 
an widersprüchlichen Gesetzen, bürokrati-
schen Vorgaben und praxisferner Regulie-
rung gekennzeichnet sind. Dies findet auf 
nationaler und auf EU-Ebene statt.

Gleichzeitig verdeutlichen Meinungsum-
fragen unter europäischen Wirtschaftstrei-
benden, dass Bürokratie und Regulierung – 
die in den vergangenen zwei Jahrzehnten signi-
fikant ausgeweitet wurden – die grössten Hemmnisse 
für Unternehmertum, Wettbewerb und Innovation darstellen. 
Nichtsdestotrotz sehen dies politische und administrative Eliten 
vieler Länder und auch jene Teile der Wirtschaft, die von diesem 
System leben, nicht ein. Stattdessen wird die technokratische 
Ausrichtung mit Schlagworten wie etwa «für mehr Sicherheit» 
oder «für eine gerechtere Zukunft» als gewinnbringend für alle 
argumentiert. 

Die Praktikabilität von Entscheidun-
gen und die Faktoren, die es für 
eine innovative Wirtschaft und Ge-
sellschaft braucht, werden ignoriert. 
Entscheide werden auf supranatio-

naler Ebene zumeist in einem von der Praxis abgeschirmten  
Umfeld und auf Basis von Statistiken, Hochrechnungen und  
Prognosen argumentiert und ideologisch gefällt – weit weg vom 
handelnden Unternehmer und Bürger. 

Der Grossteil der Bevölkerung toleriert die technokrati-
schen Ansätze im Glauben, dass daraus eine stabilere 

und mitunter auch gerechtere, inklusivere oder 
nachhaltigere Gesellschaft entstehen kann. 

Henryk M. Broder, Publizist und Buchautor, 
bringt es in einem Beitrag für das deutsch-
sprachige Magazin Der Pragmaticus auf den 
Punkt, wenn er sagt, dass der Zugewinn an 
Freiheiten im Privaten – beispielsweise indem 

vermehrt Ansprüche von Minderheiten poli-
tisch bestimmend sind – einhergehe mit einem 

Rückbau bürgerlicher Freiheiten im öffentlichen 
Raum. Was dabei auf der Strecke bleibt, sind Eigenver-

antwortung und die persönliche und unternehmerische Gestal-
tungsfreiheit. 

Europa ist nicht über Nacht in die Technokratie gerutscht. Politi-
sche Ereignisse, gesellschaftliche Veränderungen und Finanz- und 
Wirtschaftskrisen boten immer wieder Anlass für Parlamente,  
Regierungen und Behörden, ein engmaschiges Regelwerk zu er-
richten. Kein Wunder, dass das Vertrauen der Bürger in die Politik 

traditioneller Parteien abnimmt. Doch je-
des System überlebt sich selbst, je mehr es 
den Interessen von Bürgern und Unter-
nehmern zuwiderläuft. Dies wird auch bei 
der Technokratie der Fall sein.
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Im April 2009 traten Vertreter der führenden Industrie- und 
Schwellenländer im Zuge eines G20-Gipfels in London erstmals 
geschlossen an die Öffentlichkeit. Im Nachgang zur globalen  
Finanzkrise verkündeten sie damals, das internationale Finanz-
system stärken und die Zusammenarbeit im Steuerbereich inten-
sivieren zu wollen. Unter dem Slogan «Strengthening financial 
supervision and regulation» brachten sie eine Reihe von steuer-
politischen Massnahmen ins Rollen, die bis heute andauern und 
laufend ausgeweitet werden. Was hat sich seither getan? Und 
wie wirken sich die Entwicklungen auf Vermögensstrukturen aus?  

Base Erosion and Profit Shifting 1.0
Anfang 2013 brachte der OECD-Ausschuss für Steuerfragen 
«Committee on Fiscal Affairs» (CFA) im Auftrag der G20 die 
«Base Erosion and Profit Shifting»-Initiative (BEPS) auf den Weg. 
Damit sollten die Steuerplanungsmöglichkeiten international tä-
tiger Konzerne und der steuerliche Standortwettbewerb schritt-
weise eingedämmt werden. Auf lange Sicht sollten die Steuer-
rechtsordnungen von Staaten immer mehr angeglichen werden. 

Dazu verabschiedeten die G20-/OECD-Mitgliedsstaaten im Herbst 
2013 einen 15-Punkte-Aktionsplan (vgl. www.oecd-ilibrary.org), 
der die Gewinnverkürzung und -verlagerung international tätiger 
Unternehmen fokussiert und auf eine gemeinsame Verständi-
gung zu internationalen Besteuerungsstandards abzielt. Im  
Oktober 2015 beschlossen die G20-/OECD-Mitgliedsstaaten sowie 
weitere Staaten daraus abgeleitete Massnahmenempfehlungen, 
die auszugsweise das Folgende beinhalten: 

• Vermeidung doppelter Nichtbesteuerung 
• Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen
•  Verschärfung des steuerlichen Informationsaustauschs
•  Straffung der steuerlichen Begünstigung von Patent-Boxen 

(IP-Box) 
•  Verpflichtung zur standardisierten Dokumentation von Ver-

rechnungspreisen 
•  Austausch von Informationen zur weltweiten Verteilung von 

Umsätzen, entrichteter Steuern etc. (Country-by-Country- 
Reporting)

Um die Umsetzung der Massnahmen überwachen und weiter-
entwickeln zu können, wurde im Jahr 2016 auf OECD-Ebene 
das «Inclusive Framework on BEPS» geschaffen – ein neues 
Gremium, dem zwischenzeitlich mehr als 140 Staaten und Ge-
biete angehören. Es berichtet an die G20/G7 und spricht steuer-
politische Empfehlungen aus. Eine Mitgliedschaft ist wesent-
lich, um ein Mitspracherecht zu haben. Auch Liechtenstein ist 
Mitglied.

Umsetzung auf europäischer Ebene
In der Folge wurden die BEPS-Aktionspunkte auf europäisches 
Recht umgelegt. Zum einen erliess der Rat der Europäischen 
Union (EU) 2016 die erste Anti-Steuervermeidungsrichtlinie  

(Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD), zum anderen 2018 die 
EU-Richtlinie DAC6, die eine Weiterentwicklung der im 2011 
verabschiedeten EU-Amtshilferichtlinie darstellt.

DAC6
DAC6 steht für die Zusammenarbeit von europäischen Verwal-
tungsbehörden (Directive on Administrative Cooperation). Sie 
verpflichtet Intermediäre und Steuerpflichtige, Informationen 
zur grenzüberschreitenden Steuergestaltung an Finanzbehörden 
zu melden und den automatischen Informationsaustausch zwi-
schen nationalen Steuerbehörden zu fördern. 

ATAD
Die ATAD-Richtlinien zielen darauf ab, Steuervermeidung und  
aggressive Steuerplanung von multinationalen Unternehmen in 
der EU über verschiedene Hebel zu unterbinden. Beispielsweise 
werden Zinsabzüge begrenzt, stille Reserven oder Vermögens-
übertragungen im Rahmen eines Wegzugs besteuert oder hybride 
Gestaltungsmöglichkeiten unterbunden, die zu einer doppelten 
Nichtbesteuerung führen würden. Auch eine Gewinnverlagerung 
in Niedrigsteuerländer (Controlled Foreign Corporation Rules, 
CFC) oder eine Nichtberücksichtigung unangemessener Steuerge-
staltungen (General Anti-Abuse Rules, GAAR) fallen hierunter. 

Die aktuelle Variante ATAD3 (auch EU-Unshell-Initiative genannt)  
bezieht sich auf das Substanzerfordernis von Unternehmen und 
fokussiert jene Unternehmen, die den statutarischen Sitz in einem 
Land haben, die effektive Geschäftstätigkeit und Verwaltung  
jedoch in einem anderen Land ausüben. Diesen Unternehmen 
wird eine erhöhte Informations- und Meldepflicht auferlegt,  
wobei insbesondere detaillierte Angaben zur wirtschaftlichen  
Tätigkeit und Organisationsstruktur gefordert werden.

Base Erosion and Profit Shifting 2.0
Nachdem die Digitalisierung der Wirtschaft immer weiter voran-
schreitet, haben sich die G20-/OECD-Mitgliedsstaaten 2021  
darauf verständigt, die BEPS-Initiative weiterzuentwickeln und 
inskünftig Gewinne dort zu besteuern, wo wirtschaftliche Tätig-
keit und Wertschöpfung effektiv stattfinden. Dementsprechend 
stellte das «Inclusive Framework on BEPS» im Herbst 2021 ein 
Zwei-Säulen-Modell vor, bestehend aus «Pillar I» und «Pillar II», 
und empfahl die Schaffung eines Gesetzes über die Mindestbe-
steuerung grosser Unternehmensgruppen (GloBE-Gesetz).

Säule 1 (Pillar I)
Säule 1 bezweckt, die internationalen Besteuerungsrechte multina-
tionaler Unternehmen neu zu definieren. Sie bezieht sich vorerst 
auf grosse Unternehmen, die einen weltweiten Umsatz von min-
destens 20 Mrd. Euro erwirtschaften und eine Umsatzrentabilität 
von mindestens 10 Prozent aufweisen. Besteuerungsrechte zwi-
schen Ansässigkeitsstaat und Marktstaat sollen fairer geregelt und 
die Bestimmung von Verrechnungspreisen vereinheitlicht wer-
den. Wann Säule 1 konkret umgesetzt wird, ist derzeit noch offen.

ENTWICKLUNGEN
IM STEUERBEREICH
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Bestimmungen mit den weiteren Bestimmungen aus beispiels-
weise den ATAD- oder DAC6-Richtlinien abzugleichen. Der ge-
samte Überprüfungsmechanismus wirkt sich auf den Zeit- und 
Verwaltungsaufwand aus und erhöht die Dokumentationspflicht.

Fazit und Ausblick
Mit der BEPS-Initiative wurde eine neue Epoche der Steuerregu-
lierung und Steuertransparenz eingeläutet. Aktuelle Diskussionen 
verdeutlichen, dass an diesem Weg festgehalten wird. Das Fern-
ziel der G20-/OECD-Mitgliedsstaaten ist ein zentralisiertes Steuer-
system, das sich auf einem hohen Steuerniveau nivellieren wird. 
Der an der Paris School of Economics angesiedelte Think Tank 
«EU Tax Observatory» liess bereits vor Einführung des Mindest-
steuersatzes nach Säule 2 verlauten, dass 15 Prozent unzureichend 
sind und sich eine Erhöhung des Mindeststeuersatzes positiv auf 
Steuereinnahmen auswirken würde.

Zudem verdeutlicht die zunehmende Befürwortung zur Einfüh-
rung einer globalen Vermögenssteuer, dass in Zukunft auch dieser 
Steuermechanismus die internationale Steuerpolitik bestimmen 
wird. Ob diesem Steuerdruck wird jedoch vergessen, dass sich 
staatliche Einsparungen besser eignen würden, um Defizite zu 
verringern, als wie Steuererhöhungen. 

Doch Steuertransparenz und Steuerharmonisierung stellen eine 
Seite dar, Vermögensschutz und Vermögenserhalt eine andere. 
Steuerthemen spielen aus unterschiedlichen Gründen in die 
Vermögensstrukturierung hinein, sie bilden aber nicht den 
Schwerpunkt. Die in der Öffentlichkeit vertretene Meinung, 
dass Vermögensstrukturen aufgesetzt werden, damit jemand 
Steuern sparen kann, ist schlichtweg falsch. Im Mittelpunkt  
einer jeden Vermögensstrukturierung steht die Frage, welchen 
Zweck ein Vermögen langfristig erfüllen soll und wie die lang-
fristige Zweckerfüllung gewährleistet werden kann. Entspre-
chend wichtig ist ein Standort, der dieser Langfristigkeit gerecht 
wird, indem er Rechtssicherheit, internationale Konformität und 
langfristige Stabilität gewährleistet.

Säule 2 (Pillar II) 
Säule 2 beinhaltet einen global gültigen Mindeststeuersatz auf 
Gewinne, der aktuell bei 15 Prozent angesetzt ist. Dieser Min-
deststeuersatz ist für jene Unternehmen verpflichtend, die mehr 
als 750 Mio. Euro Umsatz erwirtschaften. Um Säule 2 umsetzen 
zu können, beschloss das «Inclusive Framework on BEPS» Ende 
2021 entsprechende Mustervorschriften für das GloBE-Gesetz.

GloBE-Gesetz
In Liechtenstein ist das GloBE-Gesetz am 01. Januar 2024 in Kraft 
getreten. Abhängig von der anzuwendenden Besteuerung wird 
es erstmals auf das Steuerjahr 2024 oder 2025 Anwendung  
finden. Betroffen sind grosse inländische sowie multinationale 
Unternehmensgruppen und auch Rechtsträger ( juristische Per-
sonen, Trusts und Personengesellschaften), welche wiederum 
Teil einer Unternehmensgruppe sind. Was heisst das konkret?

Weist nun die oberste Muttergesellschaft im konsolidierten Kon-
zernabschluss in mindestens zwei der jeweils vier vorangegan-
genen Geschäftsjahre einen konsolidierten Jahresumsatz von 
mindestens 750 Mio. Euro aus, wird eine Ergänzungssteuer 
(Top-up-Tax) erhoben, um das Mindeststeuerniveau von 15 Pro-
zent zu erreichen. Die Ergänzungssteuer gibt es in drei Varian-
ten. Relevant ist, welche Steuerbehörde zur Erhebung der Ergän-
zungssteuer berechtigt ist:

•  Die liechtensteinische Ergänzungssteuer (Qualified Domestic 
Minimum Top-up Tax, QDMTT) wird auf sämtliche inländi-
sche Geschäftseinheiten von multinationalen Unternehmens-
gruppen angewendet.

•  Die IIR-Ergänzungssteuer (Income Inclusion Rule, IIR) wird 
auf Ebene einer inländischen Muttergesellschaft für ausländi-
sche Tochtergesellschaften erhoben, sofern diese nicht die 
Mindestbesteuerung erfüllen.

•  Die UTPR-Ergänzungssteuer (Undertaxed Payments Rule, 
UTPR) wird dann bei inländischen Geschäftseinheiten erho-
ben, wenn in der Jurisdiktion der obersten Muttergesell-
schaft keine IIR-Ergänzungssteuer zur Anwendung gelangt.

Wie sind Vermögensstrukturen betroffen?
Säule 2 und das GloBE-Gesetz führen dazu, dass alle Rechtsträger 
alljährlich darauf überprüft werden müssen, inwiefern sie von 
den Bestimmungen betroffen sind. Es gilt jeweils festzustellen, 
ob ein konsolidierter Jahresumsatz den Schwellenwert von 750 
Mio. Euro überschreitet (es ist anzunehmen, dass dieser Schwel-
lenwert in den kommenden Jahren herabgesetzt werden wird). 
Ist dies der Fall, muss für betroffene Rechtsträger zusätzlich zur 
regulären Steuererklärung eine GloBE-Steuererklärung erstellt 
werden. Wird die Mindeststeuer von 15 Prozent dann nicht er-
reicht, ist die Ergänzungssteuer zu validieren. Dies kann auch 
Vermögensstrukturen betreffen, die nach liechtensteinischem 
Steuerrecht als Privatvermögensstruktur (PVS) qualifizieren.  
Zudem wird es massgebend sein, die Schnittstellen der GloBE-

I&F-Newsletter erscheinen in loser zeitlicher Abfolge, 
wenn es etwas Relevantes und Interessantes zu berichten 
gibt. Sie können online aufgerufen werden unter: www.iuf.li >  
Publikationen 

Sie möchten die I&F-Newsletter nicht mehr erhalten? Über 
die auf der letzten Seite angeführten Kontaktmöglichkeiten 
können Sie uns dies mitteilen. Informationen zum Daten-
schutz finden Sie unter: www.iuf.li > Datenschutz 



Realwirtschaft und unterliegt den Einflüssen und Dynamiken aus 
Wirtschaft, Politik und supranationalen Organisationen beson-
ders stark. Die Branche muss sich konsequent an den regulatori-
schen Erfordernissen orientieren, gleichzeitig aber agil und im 
höchsten Mass kundenorientiert handeln. 

Das gilt auch für die Treuhandbranche. Regulierungsvorgaben be-
einflussen die Branche in einem hohen Masse und ihre Einhal-
tung ist massgebend für eine stabile und sichere Unternehmens-
ausrichtung. Vermögensstrukturen müssen den aktuellen Rah-
menbedingungen, regulatorischen Anforderungen und grenz-
überschreitenden Sachverhalten entsprechen. Gleichzeitig dürfen 
sie nicht zu starr aufgesetzt werden, damit sie im Lauf der Zeit an 
Veränderungen – die heute mitunter noch nicht absehbar sind – 
angepasst werden können. Das bedingt Weitsicht und Flexibilität. 

In Generationen denken
Vielen Unternehmerfamilien weltweit steht in den kommenden 
Jahren ein Generationenwechsel bevor, wodurch sich die Nach-
frage nach geeigneten Nachfolge- und Unternehmenslösungen 
weiter erhöhen wird. Auch lässt sich ein signifikanter Vermögens-
anstieg in verschiedenen Jurisdiktionen beobachten, was gerade 
in unsicheren Zeiten den Bedarf nach Lösungen zum Vermögens-
schutz zusätzlich stärkt. Gleichzeitig wird der Regulierungsdruck 
auf Vermögen anhalten. Entsprechend zentral ist es, die Entwick-
lungen insbesondere im steuerrechtlichen, geopolitischen und 
technologischen Bereich vorausschauend zu beobachten, um 
Chancen und Herausforderungen frühzeitig evaluieren zu können. 

Bei Vermögensstrukturen gilt der Grundsatz, heute jenes stabile 
Fundament zu bauen, mit dem Vermögen in der Zukunft langfris-
tig Bestand haben kann – sei das Umfeld noch so volatil, komplex 
und wenig vorhersehbar. Dazu braucht es ein Denken in Genera-
tionen, das bei all den regulatorischen Erfordernissen den Fokus 
für das Wesentliche bewahrt: die materiellen und immateriellen 
Vermögenswerte, um die es bei einer Vermögensstruktur geht, 
und die Menschen, die dahinterstehen.

Liechtenstein: Standort für Generationen
Der liechtensteinische Finanzplatz ist ein unabhängiges Kompe-
tenzzentrum für Vermögen und ein anerkannter Partner auf euro-
päischer und internationaler Ebene. Auch erhält Liechtenstein 
wiederkehrend ein AAA-Länderrating bescheinigt. Im diesjähri-
gen Länderrating überzeugt Liechtenstein einmal mehr durch die 
ausgeprägte Stabilität auf allen Ebenen, die hohe politische Effek-
tivität und den umsichtigen regulatorischen Rahmen. In Kombi-
nation mit dem ausgeprägten Verständnis für Eigentumsrechte 
bietet Liechtenstein wesentliche Voraussetzungen als Standort, an 
dem Vermögen langfristig und über Generationen hinweg ausge-
richtet werden kann.

Vermögen wird oft einseitig inter-
pretiert und vor allem mit Materiel-
lem in Verbindung gesetzt. Dieses 

Verständnis greift zu kurz. Vermögen 
ist weit vielschichtiger. Auch Imma- 

 terielles wie familiäre Werte, kulturelle 
und persönliche Traditionen oder die Vorstellung zur Lebensfüh-
rung und Bildung einer Familie zählen dazu. Warum ist es gerade 
in der treuhänderischen Tätigkeit massgebend, solche immateriel-
len Aspekte miteinzubeziehen?

Immaterielle Werte können wesentlich dazu beitragen, die finanzi-
elle Unabhängigkeit und den Erfolg einer Familie langfristig zu ge-
währleisten. Sie können das Verantwortungsbewusstsein gegen-
über Vermögen entscheidend stärken. Dafür braucht es das grund-
legende Verständnis, dass Vermögen nicht nur Privilegien, sondern 
auch Verantwortung mit sich bringt – die Verantwortung, umsich-
tig mit dem Familienvermögen umzugehen. Das bildet eine wichti-
ge Grundlage für eine langfristig ausgerichtete Vermögensstruktur.

Vermögen ist stets äusseren Einflüssen ausgesetzt
Seit jeher wird Vermögen über Steuern und Abgaben zur Finanzie-
rung staatlicher Ausgaben herangezogen. Dazu werden gesetzge-
berische Vorgaben und internationale Standards erlassen, die den 
individuellen Handlungs- und Gestaltungsspielraum massgebend 
mitbestimmen. Die Finanzdienstleistungsbranche – dementspre-
chend auch die Treuhandbranche – wird besonders stark von Ent-
wicklungen im internationalen Steuerrecht, in der Compliance 
oder den globalen Bestrebungen zur umfassenden Transparenz in 
Vermögensangelegenheiten beeinflusst. Demzufolge erhöhen sich 
der Beratungs-, Überprüfungs- und Verwaltungsaufwand und die 
Dokumentationspflicht. 

Die Finanzdienstleistungsbranche unterliegt auch weiteren Ein-
flüssen und Dynamiken, die oft schwer vorhersehbar sind. Dies 
verlangt kontinuierliche Anpassungen in den Geschäftsmodellen 
und Investitionen, etwa in das Know-how von Mitarbeitenden 
und in IT-Lösungen, mit denen die Effizienz von Arbeitsprozessen 
zum Nutzen der Kunden gestärkt werden kann. Der eigentliche 
Fokus einer Treuhandtätigkeit aber verbleibt auf dem langfristigen 
Schutz und Erhalt von Familien- und Unternehmervermögen. 
Dazu gehört die Strukturierung von Vermögen über Rechtsträger 
unter Berücksichtigung von grenzüberschreitenden Sachverhal-
ten, ebenso wie das Grundverständnis, was Vermögen für eine Fa-
milie oder eine Gesellschaft bedeutet und welcher Zweck einem 
langfristigen Vermögenserhalt zugrunde liegen soll.

Weitsicht und Flexibilität
Die Finanzdienstleistungsbranche zählt weltweit zu jenen Bran-
chen, die am stärksten reguliert sind. Sie bildet die Schnittstelle zur 

WEITSICHT UND FLEXIBILITÄT
FÜR VERMÖGEN

Gisela Bergmann, Prinzessin von und zu Liechtenstein
CEO, geschäftsführende Verwaltungsrätin 
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